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5.4 Ihre Rechte, wenn nach Vertragsab-
schluss der Reisepreis erhöht wird,  
Programmänderungen oder Änderungen 
im Transportbereich vorgenommen 
werden
Führt die Programmänderung oder die  
Änderung einzelner vereinbarter Leistungen 
zu einer erheblichen Änderung eines wesent-
lichen Vertragspunktes oder beträgt die  
Preiserhöhung mehr als 10 Prozent, so haben 
Sie folgende Rechte:

a)	Sie können die Vertragsänderung anneh-
men;

b)	Sie können innert 5 Tagen nach Erhalt  
unserer Mitteilung vom Vertrag schriftlich  
zurücktreten, und Sie erhalten den bereits  
bezahlten Reisepreis unverzüglich zurück.

c)	Oder Sie können uns innert 5 Tagen nach 
Erhalt unserer Mitteilung schriftlich mitteilen, 
dass Sie an einer von uns vorgeschlagenen 
gleichwertigen Ersatzreise teilnehmen  
wollen.

Lassen Sie uns keine Mitteilung nach Buch-
stabe b) oder c) zukommen, so stimmen Sie 
der Preiserhöhung, der Programmänderung 
oder der Änderung einzelner vereinbarter  
Leistungen zu (die 5-Tage-Frist ist eingehalten, 
wenn Sie Ihre Mitteilung am 5. Tag der  
Schweizerischen Post übergeben).

6. Reiseabsage durch knecht reisen ag
6.1 Mindestteilnehmerzahl
Bei einigen von knecht reisen ag angebotenen 
Reisen gilt eine Mindestteilnehmerzahl, die Sie 
bei der jeweiligen Reiseausschreibung finden. 
Beteiligen sich an einer Reise weniger als die 
vorgesehene Mindestteilnehmerzahl, so kann 
knecht reisen ag die Reise bis spätestens 30 
Tage vor dem festgelegten Reisebeginn 
absagen. 

6.2 Höhere Gewalt und Streiks
Falls eine Reise wegen höherer Gewalt (z. B. 
Naturkatastrophen, politische Unruhen am  
Ferienort, welche aus Sicherheitsgründen  
einen Verzicht auf die Durchführung Ihrer 
Reise nahelegen), behördlichen Massnah-
men oder wegen Streiks aus der Sicht der 

knecht reisen ag nicht begonnen werden 
kann oder vorzeitig abgebrochen werden 
muss, ist die knecht reisen ag befugt, von der 
Rückerstattung Ihrer Zahlung die von der 
knecht reisen ag bereits gemachten und 
nachzuweisenden Aufwendungen in Abzug 
bringen. Weitergehende Ersatzforderungen 
sind ausgeschlossen. 

7. Programmänderungen, Ausfall von 
Leistungen während der Reise
Müssen Programmänderungen während der 
Reise vorgenommen werden, bemühen wir 
uns, eine gleichwertige Ersatzleistung/ 
Alternative anzubieten. Sollte das Programm 
durch die Änderung einen objektiven Minder-
wert aufweisen, vergüten wir Ihnen diesen 
(ausgenommen davon sind Fälle höherer  
Gewalt). 

Während der Reise steht dem Kunden ein 
Rücktritt nur zu, wenn ein erheblicher Teil der 
vereinbarten Leistung nicht erbracht und 
keine angemessene Alternative geboten  
werden kann oder der Kunde aus wichtigen 
Gründen die Ersatzleistung ablehnt.

8. Reiseabbruch durch den Reisenden
Wenn Sie die Reise abbrechen, kann Ihnen der 
Reisepreis nicht rückerstattet werden; allfäl-
lige Mehrkosten (z.B. Rücktransport) gehen zu 
Ihren Lasten.

Müssen Sie die Reise aus zwingenden  
Gründen abbrechen, so hilft Ihnen unsere  
Lokalvertretung bei der Organisation Ihrer 
Rückreise. Wir empfehlen Ihnen den Abschluss 
einer Reiseassistanceversicherung der ELVIA 
Reiseversicherungen.

9. Wenn Sie etwas zu beanstanden 
haben

9.1 Entspricht die Reise nicht der vertragli-
chen Vereinbarung oder erleiden Sie einen 
Schaden, so sind Sie berechtigt und verpflich-
tet, bei der knecht reisen ag Reiseleitung, der 
örtlichen Vertretung oder dem Leistungsträger 
unverzüglich diesen Mangel oder Schaden zu 
beanstanden und unentgeltlich Abhilfe zu  
verlangen.

9.2 Die knecht reisen ag Reiseleitung, die  
örtliche Vertretung oder der Leistungsträger 
wird bemüht sein, innert der der Reise ange-
messenen Frist Abhilfe zu leisten. Wird innert 
der Reise angemessenen Frist keine Abhilfe 
geleistet, ist Abhilfe nicht möglich oder ist sie 
nicht genügend, so lassen Sie sich die gerüg-
ten Mängel oder den Schaden und die nicht  
erfolgte Abhilfe von der entsprechenden  
Instanz schriftlich bestätigen. Die Reiselei-
tung, die örtliche Vertretung oder der  
Leistungsträger ist verpflichtet, den Sachver-
halt und Ihre Beanstandung schriftlich festzu-
halten. Sie sind jedoch nicht berechtigt,  
irgendwelche Schadenersatzforderungen 
udgl. anzuerkennen.

9.3 Sofern Sie Mängel, Rückvergütungen oder 
Schadensersatzforderungen gegenüber knecht 
reisen ag geltend machen wollen, müssen Sie 
Ihre Beanstandung innert 30 Tagen nach der 
Rückkehr schriftlich an knecht reisen ag  
unterbreiten. Ihrer Beanstandung sind die  
Bestätigung der Reiseleitung, der örtlichen 
knecht reisen ag Vertretung oder des Leistungs-
trägers und allfällige Beweismittel beizulegen.

9.4 Wenn Sie die Bedingungen gemäss Ziffer 
9.1 - 9.3 nicht einhalten, so verlieren Sie  
sämtliche Rechte, insbesondere das Recht auf 
Preisminderung, Schadenersatz und allenfalls 
Genugtuung.

10. Haftung von knecht reisen ag

10.1 Haftung
knecht reisen ag vergütet Ihnen den Wert  
vereinbarter, aber nicht erbrachter oder schlecht 
erbrachter Leistungen oder Ihres Mehr- 
aufwandes, soweit es der knecht reisen ag  
Reiseleitung, der örtlichen Vertretung oder dem 
Leistungsträger nicht möglich war, an Ort und 
Stelle eine gleichwertige Ersatzleistung zu  
erbringen (ausgenommen davon sind Fälle  
höherer Gewalt).

10.2 Haftungsbeschränkungen, Haftungs-
ausschüsse

10.2.1 Internationale Abkommen und  
nationale Gesetze
Enthalten internationale Abkommen oder  
nationale Gesetze Beschränkungen der  
Entschädigung bei Schäden aus Nichterfüllung 
oder nicht gehöriger Erfüllung des Vertrages 
oder Haftungsausschlüsse, so kann sich knecht  
reisen ag auf diese berufen und haftet  
insoweit nur im Rahmen dieser Abkommen und 
Gesetze. Internationale Abkommen und  
nationale Gesetze mit Haftungsbeschränkun-
gen oder Haftungsausschlüssen bestehen  
insbesondere im Transportwesen (wie im 
Luftverkehr und im Eisenbahnverkehr).

10.2.2 Haftungsausschlüsse
knecht reisen ag haftet nicht, wenn die Nicht-
erfüllung oder die nicht gehörige Erfüllung des 
Vertrages auf folgende Ursachen zurückzufüh-
ren ist:

a)	auf Versäumnisse Ihrerseits vor oder  
während der Reise
.
b)	auf unvorhersehbare oder nicht abwendbare 
Versäumnisse eines Dritten, der an der  
Erbringung der vertraglich vereinbarten  
Leistung nicht beteiligt ist.

c)	auf höhere Gewalt oder auf ein Ereignis,  
welches knecht reisen ag, der Vermittler oder 
der Dienstleistungsträger trotz gebotener Sorg-
falt nicht vorhersehen oder abwenden konnte.

In diesen Fällen ist jegliche Schadenersatz-
pflicht von knecht reisen ag ausgeschlossen.

10.2.3 Haftungsbeschränkung auf den 
doppelten Reisepreis 
a)	Pauschalreisen: Bei andern als Personen-
schäden (z.B. Sach- und Vermögensschäden), 
die aus Nichterfüllung oder der nicht gehörigen 
Erfüllung des Vertrages entstehen, ist die  
Haftung von knecht reisen ag auf maximal den 
zweifachen Reisepreis/Pers. beschränkt, ausser 
der Schaden sei absichtlich oder grobfahrlässig 
verursacht worden.

b)	Bei allen anderen Leistungen ist die Haftung 
für sämtliche Schäden auf den doppelten  
Reisepreis pro Person beschränkt.

c)	Vorbehalten bleiben tiefere Haftungslimiten 
oder Haftungsausschlüsse in internationalen 
Abkommen, nationalen Gesetzen oder diesen 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

10.2.4 Vertane Urlaubszeit, entgangene 
Urlaubsfreude, usw.
Die Haftung für vertane Urlaubszeit,  
entgangene Urlaubsfreude, Frustrationsschä-
den usw. wird ausgeschlossen.

10.3 Veranstaltungen während der Reise
Ausserhalb des vereinbarten Reiseprogrammes 
können unter Umständen während der Reise 
örtliche Veranstaltungen oder Ausflüge  
gebucht werden. Es ist nicht ausgeschlossen, 

dass solche Veranstaltungen und Ausflüge mit 
Risiken verbunden sind. Es liegt in Ihrer  
eigenen Verantwortung, ob Sie an solchen  
Veranstaltungen und Ausflügen teilnehmen. 
Für von knecht reisen ag organisierte Veranstal-
tungen oder Ausflüge gelten die vorliegenden 
Allgemeinen Vertrags- und Reisebedingungen. 
Wenn diese Veranstaltungen und Ausflüge von 
Drittunternehmen organisiert werden und die 
Reiseleitung oder die örtliche knecht reisen ag 
Vertretung diese lediglich vermittelt hat, ist 
knecht reisen ag nicht Ihr Vertragspartner und 
Sie können sich nicht auf diese Allgemeinen 
Vertrags- und Reisebedingungen berufen. In 
diesen Fällen schliessen Sie die Verträge direkt 
mit den Unternehmen vor Ort ab.

10.4 Ausservertragliche Haftung
Die ausservertragliche Haftung richtet sich 
nach den anwendbaren internationalen  
Abkommen und nationalen Gesetzen,  
vorbehalten bleiben weitergehende Haftungs-
beschränkungen oder Haftungsausschlüsse in 
diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

11. Flug- und Fahrpläne
Auch bei einer sorgfältigen Reiseplanung kann 
es zu Verspätungen der Transportmittel  
kommen oder die Einreisekontrollen verzögern 
sich. Bitte planen Sie bei Ihrer Rückreise auch 
allfällige Flugverspätungen und verzögerte  
Einreisekontrollen ein und sehen am Rückrei-
setag und allenfalls am Folgetag keine  
Verpflichtungen vor, deren Nichteinhaltung 
schwerwiegende Folgen haben könnte.

12. Sicherstellung der Kundengelder
Die Sicherstellung Ihrer im Zusammenhang mit 
Ihrer Pauschalreise einbezahlten Beträge ist  
gemäss Bundesgesetz über Pauschalreisen 
durch den Garantiefonds der Schweizer Reise-
branche garantiert.

13. Ombudsman
Vor jeder gerichtlichen Auseinandersetzung 
zwischen Ihnen und knecht reisen ag sollte der 
unabhängige Ombudsman der Schweizer  
Reisebranche angerufen werden. Der Ombuds-
man strebt bei jeder Art von Problemen  
zwischen Ihnen und knecht reisen ag eine faire 
ausgewogene Einigung an. Das Verfahren vom 
Ombudsman ist in einem Reglement geregelt, 
das Sie über knecht reisen ag oder direkt beim 
Ombudsman erhalten können.

Die Adresse des Ombudsmannes lautet:  
Ombudsman der Schweizer Reisebranche,  
Etzelstrasse 42, Posftach, 8038 Zürich.
Tel. 044 485 45 35
Fax 044 485 45 30
info@ombudsmann-touristik.ch
www.ombudsman-touristik.ch

14. Die Unwirksamkeit einzelner Bestim-
mungen des Reisevertrages führt nicht zur 
Unwirksamkeit des gesamten Vertrages.

15. Anwendbares Recht und 
Gerichtsstand
Auf die Rechtsbeziehungen zwischen Ihnen 
und knecht reisen ag ist ausschliesslich  
Schweizerisches Recht anwendbar. Für Klagen 
gegen knecht reisen ag wird der ausschliessli-
che Gerichtsstand Aarau, Schweiz vereinbart. 
Wir können den Konsumenten an seinem 
Wohnort oder in Aarau einklagen.

Conditions Allgemeine Vertrags- und Reisebedingungen


